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Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2020 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeinderat lädt Sie zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde 
Schöfflisdorf ein. 
 

 

Montag, 22. Juni 2020, 20.00 Uhr 

Gemeindesaal (Dachgeschoss), Oberdorfstrasse 2, Schöfflisdorf 

 
 
Geschäfte Seiten 

  
1. Politische Gemeinde 

Genehmigung Jahresrechnung 2019 
 

3 - 10 

2. Anfragen nach § 17 des kantonalen Gemeindegesetzes (GG) 
 

 

 
Die Akten zu den Geschäften liegen seit Freitag, 5. Juni 2020, während den Öffnungszeiten 

auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf und können auf der Homepage 

(www.schoefflisdorf.ch) heruntergeladen werden. 

 
 
Die traditionellen Informationen des Gemeinderates im Anschluss an die Versammlung  

sowie der normalerweise übliche Apéro finden aufgrund der Corona-Situation ausnahms-

weise nicht statt. 

 
 
Schöfflisdorf, 18. Mai 2020 Gemeinderat Schöfflisdorf 

 
 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Schöfflisdorf 
 

Montag 08.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 18.30 Uhr 
Dienstag 08.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 - 11.30 Uhr Nachmittag geschlossen 
Donnerstag 08.00 - 11.30 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 07.00 - 14.00 Uhr 
 

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich. 
 

  

http://www.schoefflisdorf.ch/
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Anfragen 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem In-

teresse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung ver-

langen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. 

Anfragen, die spätestens 10 Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beant-

wortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In 

der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende 

Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine 

Diskussion stattfindet. 

 

 

Stimm- und Wahlrecht 

An den Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde sind alle in Schöfflisdorf nie-

dergelassenen Schweizer Bürgerinnen und Schweizer Bürger, welche das 18. Altersjahr 

zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind, stimmbe-

rechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

 

Protokoll 

Der Schreiber a.i. der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, 

insbesondere die gefassten Beschlüsse, genau und vollständig in das Gemeindeversamm-

lungsprotokoll ein. Das Protokoll steht den Stimmberechtigten danach zur Einsichtnahme 

offen. 

 

 

Rechtsschutz 

A. Rekurs in Stimmrechtssachen 

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann mit Rekurs in Stimm-

rechtssachen innert 5 Tagen, vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, 

schriftlich beim Bezirksrat Dielsdorf geltend gemacht werden. Der Rekurs gegen die Verlet-

zung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in 

der Versammlung gerügt worden ist. 

 

B. Rekurs 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Rechtsverletzun-

gen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes, Unangemessenheit 

der angefochtenen Anordnung sowie wegen Verletzung von übergeordnetem Recht innert 

30 Tagen, vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat 

Dielsdorf schriftlich Rekurs erhoben werden. 
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Das Wichtigste in Kürze 
 
 
 

1 Politische Gemeinde 
Genehmigung Jahresrechnung 2019 

 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwand von CHF 5’220’229 und einem Ertrag von 
CHF 5’455'150. Der Ertragsüberschuss beträgt CHF 234'921. Das Budget sah einen Verlust 
von CHF 51‘000 vor. Das Ergebnis fällt damit CHF 285‘921 besser aus als budgetiert 
 
Der Gemeinderat empfiehlt, der Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der Politischen 
Gemeinde Schöfflisdorf zuzustimmen. 
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1. Politische Gemeinde 
Genehmigung Jahresrechnung 2019 
 
 
 
Antrag des Gemeinderates vom 23. März 2020 
 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf 
genehmigt. Der Gemeindeversammlung wir beantragt: 
 
1. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Schöfflisdorf wird genehmigt. Die Jahres-

rechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 5‘220‘229.01 und Einnahmen von 
CHF 5‘455‘150.35 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 234‘921.33 ab. 

 
2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch 

erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 12'871'676.32. 
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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
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Übersicht 
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Übersicht 
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Bilanzzusammenzug 
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Bilanzzusammenzug 
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Nachstehend die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2019: 
 
Mehraufwände 
+ höhere Kosten Gemeindeingenieur, bedingt durch mehr  
 Baugesuche  CHF 16‘700.00 
+ höhere Aufwendungen Pflegefinanzierung amb. Krankenpflege CHF 11‘500.00 
+ höhere Aufwendungen Zusatzleistungen zur IV (netto) CHF 16‘400.00 
 
 
Minderaufwände 
- Überarbeitung Bauarchiv wurde auf 2020 verschoben CHF 20‘900.00 
- Betreibungsamt Dielsdorf-Nord (Einnahmenüberschuss) CHF 9‘400.00 
- Kostenanteil Feuerwehr-ZV, Jahresabschluss ZV ist besser  
 ausgefallen  CHF 21‘100.00 
- Druckkosten Mitteilungsblatt, diese wurden neu verhandelt CHF 8‘700.00 
- weniger Ausgaben im Bereich Sozialhilfe (netto), weniger Fälle CHF 7‘800.00 
- weniger Ausgaben im Asylbereich (netto), weniger Fälle CHF 63‘400.00 
- tieferer Defizitanteil Werkbetrieb Wehntal CHF 13‘500.00 
- weniger allgemeine Planungsfragen des Gemeindeingenieurs CHF 34‘800.00 
- tieferer Defizitanteil Forstbetrieb Wehntal CHF 19‘000.00 
- weniger Heizölververbrauch im Werkhof CHF 9‘400.00 
 
Mindererträge 
- Ressourcenausgleich (netto), Änderung des Gemeindegesetzes; 
 im Budget musste die Abgrenzung noch vorgenommen werden CHF 195‘300.00 
- durch die definitive Einführung von HRM2 mussten wir als Projekt- 
 gemeinde div. Anpassungen in der Bilanz vornehmen. Die  
 passivierten Investitionsbeiträge (Einnahmen), welche bis anhin 
 separat abgeschrieben wurden, mussten den entsprechenden  
 Anlagen in den Aktiven zugewiesen werden. Dadurch haben sich  
 z. T. die Abschreibungsdauern geändert und die Erträge aus diesen 
 Abschreibungen sind tiefer ausgefallen CHF 120‘200.00 
 
Mehrerträge 
+ höherer Gewinnanteil ZKB  CHF 6‘500.00 
+ Überschussanteil Spitex  CHF 23‘300.00 
+ höhere Bezugsentschädigungen für Steuerbezug 
 (diese bemessen sich am Steuerertrag) CHF 20‘200.00 
+ höhere Einnahmen Baubewilligungsgebühren, bedingt durch mehr 
 Baugesuche  CHF 16‘700.00 
+ ausserordentliche Einnahmen Baustellenzufahrt SBB CHF 12‘000.00 
+ ordentliche Steuern Rechnungsjahr CHF 52‘000.00 
+ ordentliche Steuern frühere Jahre CHF 55‘800.00 
+ Grundstückgewinnsteuern  CHF 35‘500.00 
 
 
 
 
 


